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Zeichenerklärung 
Planzeichenverordnung 1990, BauNVO 1990 

Art der baulichen ttutsung (I 9 Aba. 1 Nr. 1 BauGB, 
ls I - 11 aaulCVO) 

0,8 

@ 

Mi achgebiet 
(5 6 BauiiVO) 

Bin98schrlnkte• Gewerbegebiet 
(5 8 BauNVO i.V. mit S 1 Abs. 4 BauNVO) 

Gewerbegebiet (S 8 BauNVO) 

9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

Grundfliehenzahl (S 19 BauNYO) 

Geschoßfliehenzahl (5 20 Bau NVO) 

Nutzungsschablone 

Bauqebiet GebludehlShe 

Grundfliehenzahl Geschoßflachenzahl 

Bauwaise Dachform 

Bauweise ($ 9 Abs. 1.Nr. 2 BauGB, S 22 BauNVO) 

0 

a 

offene Bauweise 
(5 22 Abs. 2 BauNVO) 

abweichende Bauweise 
(5 22 Aba. 4 BauNVO) 



ttberbaubare und nicht aberbaubare GrundstQckafl!che 
(S 9 lb• 1 Nr 2 BauGB, S 23 Bau NVO) • • 

Nicht Oberbaubare rund•tttckafllche G 

Baugrenze (S 23 Ab• • 3 BauNVO ) 

t ' Oberbaubare Grund•t Qckafläche 

Verkehr•fllchen (S 9 Abs. 1 Mr. 11 BauGB ) 

Fahrbahn 
- ---+----

..... -.. 

Verkehrsgrtln 

Verkehrsfliehe besonderer Zweckbestimmung 
-verkehr•beruhigt.er Bereich (Geh- und Radweg 

und Anlieqerverkehr l 
öffentl iche Parkplätze 

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 

Versorgungsfliehen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) 

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belast ende Flächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Leitungsrecht zuqunsten der Neckarwerke 

Bebauun freizuhalten sind 

Sichtdreieck 3 x 70 



Pflanzgebot und Pflan•binduq (I 9 Aba. 1 llr. 25 BauGB) 

Höhenlage 

Hmax 

Pflanzgebot fUr Einzelblume 
(S 9 Aba. 1 Nr. 25 a BauGB) 

Pliehenhaftes Pflanzgebot 
(S 9 Aba. 1 Nr. 25 a BauGB) 

Pflanzbindunq für Einzelbäume 
(§ 9 A»s. 1 Nr. 25 b BauGB) 

der bauliehen Anlagen ($ 9 Abs. 2 BauGB) 

maximale Gabludehöhe 

Xulere Gestaltung der bauliehen Anlasen 
(s 9 iba. 4 BauGB, s 73 iba. 1 Nr. i LBO) 

50/FD Satteldach, Flachdach .. • Stellung der baulichen Anlagen (Hauptbaukörper) 

Sonstige Festsetzungen 

-----
...... 

M )( )( )( 

Grenze des rlumliehen Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes (S 9 Abs. 7 BauGB) 

Abgrenzung von unterschiedlichen 
Nutzungen (S 9 Aba. 1 Nr. 1 BauGB) 

Abgrenzunq von unterschiedliehen 
Gehludehöhen (S 9 Aba. 2 BauGB) 

Geplante Stützmauer 



Textliche Festsetzungen 

Bebauungspla:n "Alte Ramtel-/Berliner Straße" 

I. Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB und 
BauNVO) 

1. Art der baulichen Nutzunq (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, 
§§ 1 - 15 BauNVO) 

entsprechend Planeinschrieb. 

1.1 Mischgebiet (MI) (§ 6BauNVO) 

Im Mischgebiet (MI) sind die Nutzungen nach § 6 
Abs. 2 Nr. 1-5 zugelassen. Die nach § 6 Abs. 2 
Nr. 6-8 aufgeführten Nutzungen. sind nicht Bestand
teil des Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 5 BauNVO). 

1.2 Gewerbegebiet (GE) (§ 8 BauNVO) 

1.21 Zulässig sind die in § 8 Abs. 2 Nr. 1,2 und 3 BauNVO 
genannten Anlagen mit folgender Einschränkung: 

- nicht zulässig sind Lagerplätze, die nicht in un
mittelbarem Zusammenhang mit der Nutzung des ansäs
sigen Gewerbebetriebes stehen. 

1.22 Die nach § 8 Abs.2 Nr. 4 BauNVO genannten Anlagen 
für sportliche Zwecke sind nicht zulässig (§ 1 Abs. 
5 BauNVO) •. 

1.23 Ausnahmsweise können Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 
und Betriebsleiter nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO 
zugelassen werden. Jedoch dürfen pro Gewerbegrund
stück max. 2 Wohnungen erstellt werden• 

1.24 Anlagen nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 und 3 sind nicht zu
lässig(§ 1 Abs. 6 BauNVO). 

1. 3.. Eingeschränktes Gewerbegebiet (GEE) (§ B BauNVO i. V. 
·---, m. § 1 Abs. 4 BauNVO) 

1.31 Zulässig sind die in § B Abs. 2 Nr. 1,2 und 3 BauNVO 
genannten Anlagen mit folgender Einschränkung: 

a) Die Gewerbebetriebe und gewerblichen Anlagen
dürfen das Wohnen nicht wesentlich stören 

b) nicht zulässig sind Lagerplätze, die nicht in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Nutzung des 
ansässigen Gewerbebetriebes stehen. 



·' 

1. 32 Die nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO yendru1\:.en .HJI.l.d.Y"" 

für sportlicne ~wecke sind nicht zulässig (§ 1 
Abs • 5 BauNVO) • 

'"". 

1.33 Ausnahmsweise können Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowi~für Betriebsinhaber 
und Betriebsleiter nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO 
zugelassen werden. Jedoch dürfen pro Gewerbegrund
stück max. 2 Wohnungen erstellt werden. 

1.34 Anlagen nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 und 3 sind nicht 
zulässig(§ 1 Abs. 6. BauNVO). 

2. . Maß der baulichen Nutzungen ( § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

§ 16 - 21 a BauNVO) 

entsprechend Planeinschrieb. 

2.1 Grundlfäche (§ 19 BauNVO) 

Ermittlung der zulässigen Grundfläche entsprechend 
§ 19 BauNVO. 

.. . 
2.2 Geschoßfläche (§ 2o BauNVO) 

2.21 Die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Ge
schossen einschließlich der zu ihnen gehörenden 
Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungs
wände sind ausnahmsweise nicht mitzurechnen 
(§ 2o. Abs. 3 BauNVO). 

2.22. Bei der Ermittlung der Geschoßfläche bleiben die 
· Flächen von Stellplätzen und Garagen in Vollge
schossenunberücksichtigt (§ 2 1 a Abs. 4 Nr. 3 
BauNVO). . . . 

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr: 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

entsprechend Planeinschrieb (Nutzungsschablone) 

o "' offene Bauweise ( § .22 Abs. 2 BauNVO) 

a1 "' abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO) 
entsprechend der offenen Bauweise, jedoch 
Gebäudelängen über So m zulässig 

a 2 "' abweichende Bauweise ( § 22 Abs. 4 BauNVO) 
geschlossene Bauweise innerhalb der festge
legten.Uberbaubaren GrundstUcksfläche 



4. Uberbaubiue' Grundstücksfl1l.che ( § 9 Abs. 1 Nr. 2 
BauGB und§ 23 Abs.S BauNVO). 

· entsprechend Planeinschrieb. • 

Ausnahmsweise kann ein Vortreten von Gebä.udeteilen 
über.die festgelegte·Baugrenze bis maximal l,o m 
zugel<;~ssen werden. 

5. Stellung. baulicher Anlagen(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Die im Lageplan festgelegte. Stellung der baulichen. 
Anlagen (Hauptbaukörperrichtung/Firstrichtung) · · 
ist einzuhalten. . · . · 

6. Höhenlage der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 2 BauGi>) 

..utsprecnend Planeinschrieb. 

6.'1 Die max. Höhe der baulichen Anlagen (H max) wird 
bei Flachd1l.chern wie folgt festgelegt: 

·a) Festlegunq 6K Dachals absolute Höhe bezogen 
auf Normal Null (NN) 

b) Festlegung OK Dach gemessen von der festgelegten 
Gelä.ndeoberfläche 

6.2 Die max. Höhe der baulichen Anlagen wird bei. Sattel
d1l.chern.wie folgt festgelgt: 

a) Festlegung der max. Traufhöhe (THmax) gemessen 
zwischen festgelegter Gelä.ndeoberfläche und dem 
Schnittpunkt von Außenwand und Oberkante Dach
haut. 

b) Festlegung_ßer ... max •. ~J?irsthöhe. (FHmax) gernessen 
zwischen festgelegter Geländeoberfläche und 
Oberkante Dachfirst (Sparren) • 

6.3 Die Erdgeschoßfußbodenhöhe (EFH) darf die festge
legte Geländeoberfläche um nicht mehr als o,So m 
überschreiten. Die Festlegung der Geländeoberfläche 
erfolgt im Zuge der Baugenehmigung. Den Baugenehmi
gungsvorlagen sind beglaubigte Gel1l.ndeprofile beizu
fügen. Erdauffüllungen und -abgrabungen zur An
hebung bzw. Absenkung der Erdgeschoßfußbodenhöhe 
und zur Gestaltung der Freiflächen sind ohne Zu
stimmung der Baurechtsbehörde unzul1l.ssig. 

Die maximal zulässige Höhe kann zur Anordnung 
einer Attika und zur Herstellung einer Dachbe
grünunq um max. o,6o m überschritten werden. 

Ausnahmsweise können dle Höhenbegrenzungen für not
wendige technische 'Einrichtungen (u.a. Treppenan
lagen, Maschinenräume, .Be- und Entlüftungsanlagen) 
um max. 3,5o m;Uberschritten werden. 
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7. Mit Rechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 
Nr. 21 BauGB) 

Das im Lageplan ausgewiesene Leitungsrecht 
dient der Sicherung der Stromversorgung. 

8. Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun en. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

9. 

Lä.rmschutz 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird 
als Gebiet gekennzeichnet, in dem die zulässi
gen Planungsrichtpegelwerte der Vornorm DIN . . 
18oo5 durch Einwirkungen von Verkehrslärm über
schritten werden. Bei der Bebauung sind deshalb 
besondere passive bauliche Vorkehrungen gegen 
Verkehrslärm zu treffen, die so'beschaffen sein 
müssen, daß in Aufenthaltsrä.umen der gebietsbe
zogene Planungsriebtpegel dauernd gewährleistet 

· ist. · · , ' 

Pflanzgebot und l'rlanzbindung (§ 9 Abs. 1 Jllr. 25 
BauGB) 

I, 9.1 Pflanzgebot für·Einzelbctume (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 · 
i! BauGB) 

9.2 

Die durch Pflanzgebot festgesetzten Flä.chen für · 
Einzelbä.ume sind mit Spitzahorn oder Platanen zu 
bepflanzen. Für die Bäume sind mind. 3 x 3 m 
große offene Baumpflanzquartiere auszubilden. 

Der Standort der Baumpflanzung darf von der 
· Planfestsetzung bis zu 2m abweichen. 

Pflanzgebot (§ 9 Abs. · 1 Nr. 25 a BauGB) 

Die so ausgewieseneFläche ist gärtnerisch 
zu gestalten und ergänzend zu den besonders 
festgelegten Einzelbäumen mit heimischen Sträuchern 
zu bepflanzen. 

' · lo. · 'Fläch~~ fi1r Aufschüttungen ;'AbC{rab\lng~~-~~~ Stütz
. mauern zur Herstellung des Straßenkörpers 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 



Böschungen und Stützmauern; die zum Ausgleich der 
Höhenunterschiede zwischen den Baugrundstücken und 
den öffentlichen Verkehrsflächen erforderlich sind 
(Straßenböschungen), können auf den-BaugrundstUcken 
angelegt werden und sind dort zu dulden. 

Sie sind Bestandteil der Verkehrsanlagen, nicht 
jedoch der·Verkehrsflächen. Ist in der Planzeich
nung nichts anderes festgesetzt, so gilt ein, die 
öffentlichen Verkehrsflächen begleitender 1 m brei
ter Grundstücksstreifen als ·Fläche fUr die Aufschüt
tung und Abgrabung zum Ausgleich topographischer Un
ebenheiten. 

Die Eigentümer der Grundstücke dUrfen zur Verkür
zung der Straßenböschungen auf eigene Kosten Stütz
mauern (nur in Sichtbeton, Mauerwerk oder Holz) er
richten, die. nicht Bestandteil der Verkehrsanlagen 
sind •. Stützmauern sind bis zu einer Höhe von l,o m 
zulässig. 

Stützfundamente, die beim Setzen von Rabattensteinen 
und Randsteinen zur Abgrenzung zwischen öffentlichen 
Verkehrsflächen und privaten Grundstücksflächen erfor
derlich werden, sind auf den privaten Grundstücksflä
chen bis zu einer Breite von o,So m zu dulden. 

II .• Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
(§ 9 Abs. 4 BauGB, § 73 LBO) 

1. Äußere Gestaltung•der baulichen Anlagen 
(§ 73 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Äußere Gestaltunq 

Die Außenflächen dUrfen nicht in grellen Farben sowie 
in stark reflektierenden Materialien ausgeführt wer
den. 

Mind. 25 % der Gebäudeaußenfassaden (ohne Fenster
flächen) sind mit Rank- und Kletterpflanzen zu be
grünen. 

1.2· Dachform 

siehe Planeinschrieb. 

Flachd~cher sind zu begrUnen. 

Ausnahmsweise können andere Dachformen zugelassen 
werden, wenn es die Eigenart des Betriebes erfor
dert und städtebauliche Gründe nicht entgegenstehen. 



2. Werbeanlagen · (§ 73 Abs. 1 Nr. 1 und 2 LBO) 

3. 

Werbeanlagen dUrfen nur innerhalb der Uberbaubaren 
GrundstUcksfläche und nur fUr die örtlich angebote
nen Leistungen angebracht werden. 

Außenantennen ( § 73 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

Pro Gebäude ist nur 1 Außenantenne zulässig • 

. 4...... Freileitungen .. (§ ... 73-Abs····l·.Nr.~~4 LBO)C'"'''··~-~··-..,..,....- , . ·· 

Alle der Versorgung des Gebietesdienenden Leitungen 
sind unterirdisch zu verlegen. 

5. Lagerplätze (§ 73 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 

Lagerplätze, sind nur in unmittelbarem Zusammen
hang mit dem ansässigen'Gewerbe. zulässig und sind 
gegen Einsicht von den öffentlichen .. Erschließungs
straßen abzuschirmen~ 

III. Hinweis 

1. 

2. 

In:herhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes 
karin mit archäologischen Fundstellen gerechnet wer
dem. diese unterliegen dem Schutz nach § 8 Denkmal-

.. s.chutzgesetz und sind im Falle der Entdeckung un
';verzUglich der Denkmalschutzbehörde anzuzeigen 

. (§ 2o DSchG). ·· '., . . . . 
' . . . . - .. ·\·' .. :-:·' .~ ··:.: . 

Verstöß.~'·g'ecjeri die örtlichen Bauvorschriften werden 
als' Ordmirigswi'drigkeiten nach § 74 Abs. 2 LBO be- · 
hiütdelt. · · 



Ergänzungen zu den.te~tlichen Festsetzungen gern. 
Gemeinderatsbeschluß'vom 30.03.1993: 

II.2 Werbeanlagen 

Ausnahmsweise können Werpeanlagen als Pylon, 
Säule o. ä. außerhalb ·.der überhaubaren Grund
stücks fläche zugelassen werden, sofern städte
bauliche oder verkehrstechnische .Gründe nicht 

· en.tge.genstehen • 
. , .. 

I.ll. Flächen für Garagen und Stellplätze (§ 9 (1) 
Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO) 

Stellplätze und Garagen, einschließlich 
Garagen unterhalb der.Geländeoberfläche sind 
allgemein zugelassen unter der Voraussetzung, 
daß eine GRZ von 0,8 eingehalten wird. 

Ausnahmsweise kann für die Anlegung unter
irdischer Garagen eine Uberschreitung der 
GRZ zugelassen werden, w·enn als Ausgleich 
eine inten~v .. e~~~----~e_r_f_o,lgt (§ 19 Abs. 4 
BauNVO). '" 

ANGEZEIGT 


